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Genehmigungsbereich

Gesamtzahl der erteilten
Genehmigungen
bis 31.12.2006

Erteilte Genehmigungen 
für 2006

Ambulante Operationen 755 69
Apheresen als extrakorporale Hämotherapieverfahren 
(LDL) 23 0

Arthroskopie 69 4

Chirotherapie 247 11

Computertomographie 89 5

Dialyse 38 2

DMP - Brustkrebs 172 14

DMP - Diabetes mellitus Typ 2 839 114

DMP - KHK 640 640

Diabetischer Fuß 85 15

Empfängnisregelung 2 2

Entwicklungsneurologische Untersuchung 5 5

ESWL - Stoßwellenlithotripsie bei Harnsteinen 23 0

Funktionsstörung der Hand 103 6

Gutachterbefreiungen 750 43

Herzschrittmacher-Kontrolle 53 2

HIV 26 0

Hypnose 549 28
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Anzahl der 	
Genehmigungen

Genehmigungsbereich
Gesamtzahl der erteilten
Genehmigungen
bis 31.12.2006

Erteilte Genehmigungen 
für 2006

Invasive Kardiologie 28 1

Kernspintomographie Allgemein 51 5

Kernspintomographie Brustdrüse 4 0

Knochendichtmessung 53 3

Koloskopie 67 4

Krebsfrüherkennung bei der Frau 2 2

Künstliche Befruchtung 5 0

Labor 319 12

Langzeit-EKG 419 24

Mammographie 55 1

Nuklearmedizin 46 3

Onkologie 99 3

Otoakustische Emissionen 101 4

Photodynamische Therapie 9 2

Physikalisch-medizinische Leistungen 21 0

Physikalisch-medizinische Leistungen –Sensomotorische 
Übung– 9 1

Polygraphie 58 16

Polysomnographie 5 2

Psychosomatische Grundversorgung 1.910 54

Psychotherapie 1.012 80

Rehabilitation 238 99

Rheuma 6 1

Röntgendiagnostik 479 27

Schmerztherapie 16 0

Schwerpunktorientierte Kinder- und Jugendmedizin 30 8

Ultraschall 1.681 148

Sozialpsychiatrie 18 3

Soziotherapie 48 0

Strahlentherapie 20 0

Substitution Arztgenehmigungen 124 1

Übende Verfahren 610 31

Umweltmedizinische Behandlung 12 0

Zytologie 45 0

Insgesamt 12.068 1.546
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Die grundsätzlichen Anforderungen an ein 
einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 
für die an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte, Psychotherapeuten und 
Medizinischen Versorgungszentren hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) in einer 
Qualitätsmanagement-Richtlinie festgelegt, die 
am 1. Januar 2006 in Kraft trat. Darin ist unter 
anderem der Zeitrahmen geregelt, in dem ein 
praxisinternes QM eingeführt werden soll. Die-
ser Zeitrahmen gliedert sich in mehrere Phasen. 
Die ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten der 
Richtlinie sind für die Planung (Phase I), die 
nächsten zwei Jahre für die Umsetzung (Phase 
II) und das daran anschließende fünfte Jahr für 
die Selbstbewertung (Phase III) vorgesehen. 

Qualitätsmanagement, Qualitätszirkel, Fortbildung

Darauf folgt die kontinuierliche Weiterentwick-
lung (Phase IV) des in der Praxis individuell 
eingeführten Qualitätsmanagements.

Der QM-Richtlinie liegt die gesetzliche Forde-
rung zugrunde, dass alle an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmenden Einrichtungen 
ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 
einführen und weiterentwickeln sollen (§ 135a 
Abs. 2 SGB V). Eine Zertifizierung ist bisher 
nicht gesetzlich gefordert.

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg hat 
ihre Mitglieder und deren Mitarbeiter durch 
regelmäßige Publikationen über die in den 
Praxen erforderlichen Maßnahmen informiert 

6.1 Qualitätsmanagement in Arztpraxen
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Qualitätsmanage-
ment, Qualitäts-
zirkel, Fortbildung
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und bietet QEP®-Einführungsseminare an, um 
ihren Mitgliedern einen reibungslosen Einstieg 
in die Welt des Qualitätsmanagements zu er-
möglichen.

Das Qualitätsmanagement-System „QEP®  
Qualität und Entwicklung in Praxen“ wurde 
von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
entwickelt und ist speziell auf die Bedürfnisse 
von Arzt- und Psychotherapeutenpraxen zuge-
schnitten. QEP® hat in erster Linie die Patien-
tenversorgung und -sicherheit im Fokus. Es ist 
übersichtlich aufgebaut, und der Aufwand bei 
der Einführung ist überschaubar. Der Kernziel-
katalog deckt alle gesetzlichen Forderungen ab. 
Ein Manual mit Musterdokumenten, diversen 
Umsetzungshilfen sowie einer CD-Rom gibt 
zusätzliche Unterstützung. Als einziges System 
seiner Art bietet QEP® ein Schulungscurriculum 
an, welches im Rahmen des von der KV Ham-
burg angebotenen QEP®-Einführungsseminars 
die teilnehmenden Praxisinhaber und deren 
Mitarbeiter zur Einführung des QM-Systems 

QEP® in der eigenen Praxis befähigt. Die Se-
minare werden von lizenzierten QEP®-Trainern 
geleitet. 

Im Jahr 2006 wurden 57 QEP® -Einführungsse-
minare mit insgesamt über 1000 Teilnehmern 
(Ärzte, Psychotherapeuten und Praxisperso-
nal) durchgeführt. Auch 2007 werden QEP®-
Einführungsseminare und QEP®-Aufbauseminare 
angeboten. Die Mitarbeiterinnen der Abteilung 
QM unterstützten die KV-Mitglieder telefonisch 
oder vor Ort in der Praxis bei der Einführung 
von QEP®. Die Hilfestellung reichte von der 
Optimierung von Verfahrensanweisungen über 
die Planung und Auswertung von Patienten-
befragungen bis hin zur Protokollierung von 
Teambesprechungen.  Dieser kostenlose Service 
wird auch 2007 angeboten und soll weiter 
ausgebaut werden.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu 
finden: www.kbv.de/qm
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Thema des Arbeitskreises Anzahl der Treffen 2006

Geriatrie 4

Interdisziplinärer onkologischer Arbeitskreis 12

Interdisziplinäre Infektiologie uns liegen keine Angaben vor

HIV 8

Substitution 3

Umfang der QZ-Arbeit 2006

QZ Zirkel insgesamt 189

Anzahl der QZ, die neu gegründet worden sind 4

Anzahl Ärzte/Psychotherapeuten insgesamt, die an mindestens einem aktiven QZ  
teilgenommen haben 1299

Aktive QZ (mind. 4 Sitzungen im Jahr insgesamt 59

- darunter hausärztliche QZ 81

- darunter fachärztliche QZ 108

- darunter QZ der Psychotherapie 27

- darunter interdisziplinäre OZ 1

- darunter QZ  zu Diabetes mellitus 34

- sonstige 0
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tung und Weiterentwicklung von Qualitätszir-
keln geschaffen. Die damals formulierten An-
forderungen gelten heute in gleichem Maße wie 
zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. 

Qualitätszirkel arbeiten demnach

auf freiwilliger Basis•	
mit selbstgewählten Themen•	
erfahrungsbezogen•	
auf der Grundlage des kollegialen Diskurses •	
(Peer Review)
mit Moderator(en)•	
mit Evaluation ihrer Ergebnisse, soweit mög-•	
lich auf einer hinreichenden Basis empirischer 
Daten aus der ambulanten Versorgung
kontinuierlich•	
mit festem Teilnehmerkreis•	
mit Ärzten/Psychotherapeuten gleicher oder •	
unterschiedlicher Fachrichtungen.

6.2 Qualitätszirkel

Kaum eine Qualitätsförderungsmaßnahme der 
ärztlichen Selbstverwaltung war so erfolgreich 
wie die der Qualitätszirkel. Zwischenzeitlich 
sind es bundesweit über 5.000 Ärztegruppen, 
die sich regelmäßig auf freiwilliger Basis zum 
strukturierten Erfahrungs- und Wissensaustausch 
treffen. Neben dem Primat der Freiwilligkeit ist 
dieser Ansatz gekennzeichnet durch die Gleich-
rangigkeit der Teilnehmer: Es geht um kollegiale 
Wissensvermittlung in einem Freiraum, der we-
der durch die Politik noch die Pharmaindustrie 
unmittelbar beeinflusst wird. 

Diesen Freiraum zu schaffen und zu fördern 
ist eine der Aufgaben der ärztlichen Selbstver-
waltung. Mit der Herausgabe der „Richtlinien 
der KBV für Verfahren zur Qualitätssicherung 
nach Paragraph 75 Abs. 7 SGB V“ im Jahre 
1993 wurde die Grundlage für eine weitgehend  
bundeseinheitliche Vorgehensweise zur Errich-
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Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten un-
terliegen durch das Berufsrecht der Verpflichtung 
zu einer berufslebenslangen, regelmäßigen Fort-
bildung. Die konkreten Anforderungen regeln 
die Berufsordnungen der regionalen Kammern. 
Sie begründen damit eine wesentliche Säule der 
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen 
medizinischen Versorgung.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GMG) wurde mit 
Wirkung ab 1. Juli 2004 die Pflicht zur fach-
lichen Fortbildung und die Dokumentations-
pflicht der Fortbildungsaktivitäten für alle an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte und Psychotherapeuten erstmals auch 
im Sozialrecht verankert. Die Zuständigkeit da-
für weist der Gesetzgeber der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und den Kassenärztlichen 
Vereinigungen zu.

Für Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten 
bedeutet dies, dass ein Nachweis der Fortbildung 
gegenüber der jeweils zuständigen Kassenärztli-
chen Vereinigung geführt werden muss. Erstmals 
wird dies nach Ablauf einer Fünfjahresfrist zum 
30. Juni 2009 der Fall sein. Zur Regelung des 
Verfahrens hat die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung im Einvernehmen mit der Bundesärzte-
kammer und der Bundespsychotherapeutenkam-
mer eine Fortbildungsregelung verabschiedet, 
die alle Modalitäten des Fortbildungsnachweises 
festschreibt. Grundlage des Nachweises ist das 
Fortbildungszertifikat der zuständigen Landes-
kammer. Für den Erhalt des Zertifikats müssen in 
einem Zeitraum von fünf Jahren mindestens 250 
Fortbildungspunkte in verschiedenen Kategorien 
erworben werden. Hierzu gehören Fortbildungs-
veranstaltungen im klassischen Sinne und das 
Selbststudium ebenso, wie die Teilnahme an 
moderierten Qualitätszirkeln oder die interak-
tive Online-Fortbildung. Näheres hierzu regelt 
die (Muster-)Satzungsregelung Fortbildung und 
Fortbildungszertifikat, die vom 107. Deutschen 
Ärztetag 2004 in Bremen verabschiedet worden 
ist. Werden 250 Fortbildungspunkte nachgewie-
sen, stellt die Kammer ein Zertifikat aus.

Um mögliche Engpässe gegen Ende des am 
30. Juni 2009 auslaufenden ersten Nachweis-
zeitraumes zu vermeiden ist es für die Ärzte/
Psychotherapeuten empfehlenswert, Fortbil-
dungsangebote, die durch die Kammer anerkannt 
sein müssen, kontinuierlich wahrzunehmen und 
die dafür erhaltenen Bescheinigungen bei der 
zuständigen Kammer einzureichen. Nahezu 
alle Kammern führen für ihre Mitglieder Fortbil-
dungskonten, auf denen die erworbenen Punkte 
gutgeschrieben werden. Das ermöglicht dem 
Vertragsarzt/Vertragspsychotherapeuten eine 
ständige Übersicht über seine Fortbildungsakti-
vitäten. Mögliche Fragen zu Inhalt und Umfang 
der Fortbildungsmaßnahmen können dort direkt 
geklärt werden. 

In Hamburg existiert eine Kooperationsverein-
barung zwischen Kassenärztlicher Vereinigung 
und Landesärztekammer, die die direkte Über-
mittlung der erworbenen Fortbildungspunkte an 
die Kassenärztliche Vereinigung gewährleistet.

Über die wichtigsten Fragen zur Fortbildungsver-
pflichtung gibt die Website der KBV Auskunft. 
www.kbv.de/9930.html

6.3 Fortbildung
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Die Kassenärztliche Vereinigung kann zur Un-
terstützung ihrer Aufgaben für bestimmte Be-
reiche (zum Beispiel Radiologie, Sonographie, 
Laboratoriumsmedizin, Zytologie) Qualitätssi-
cherungskommissionen einrichten. Eine Qua-
litätssicherungskommission setzt sich in der 
Regel aus mindestens drei im jeweiligen Gebiet 
besonders erfahrenen ärztlichen Mitgliedern 
zusammen, von denen mindestens eines eine 
abgeschlossene Facharztweiterbildung in die-
sem Gebiet haben soll. Im Hinblick auf jeweils 
erforderliche spezielle ärztliche Fertigkeiten 
muss  mindestens ein Kommissionsmitglied auch 

Kommissionsarbeit

in diesen Fertigkeiten besondere Erfahrungen 
besitzen. Der Vorsitzende und die Mitglieder 
der Kommissionen werden vom Vorstand der 
Kassenärztlichen Vereinigung berufen.

Die Qualitätssicherungskommissionen haben 
die Aufgabe, bei Anträgen auf Durchführung 
und Abrechnung von Leistungen mit Qualifi-
kationsvorbehalt die fachliche Befähigung des 
Antragstellers aufgrund vorgelegter Zeugnisse 
und Bescheinigungen und/oder durch ein Kollo-
quium zu überprüfen und die Entscheidung der 
Kassenärztlichen Vereinigung vorzubereiten.
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Kommissionsarbeit

Kommissionen Mitglieder Sitzungen im Jahr 2006

Ambulantes Operieren 4 ärztliche Mitglieder 0

Apheresen (nach § 5 der RL) 3 ärztliche Mitglieder
2 MDK-Vertreter 4

Arthroskopie 8 ärztliche Mitglieder 0

Blutreinigungsverfahren 5 ärztliche Mitglieder 0

Diabetes 6 ärztliche Mitglieder 0

Herzschrittmacherkontrolle 4 ärztliche Mitglieder 0

Invasive Kardiologie 3 ärztliche Mitglieder 0

Kernspintomographie 4 ärztliche Mitglieder 0

Koloskopie 5 ärztliche Mitglieder 2

Labor 10 ärztliche Mitglieder
 6 Sachverständige 3

Langzeit-EKG 4 ärztliche Mitglieder 0

Mammographie 5 ärztliche Mitglieder
1 Sachverständiger 3

Onkologie 4 ärztliche Mitglieder 2

Photodynamische Therapie 4 ärztliche Mitglieder 
(überregional) 1

Schlafapnoe 4 ärztliche Mitglieder 0

Schmerztherapie 3 ärztliche Mitglieder 0

Diagnostische Radiologie, Computertomographie, Strah-
lentherapie und Nuklearmedizin

27 ärztliche Mitglieder
 3 Sachverständige 19

Substitution
8 ärztliche Mitglieder
5 Vertreter von Krankenkas-
sen + MDK

10

Ultraschall 31 ärztliche Mitglieder
 5 Sachverständige 32

Zytologie  4 ärztliche Mitglieder 0

48 Qualitätsbericht 200648
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Berufsrecht Staatliche Normen KV-Normen

Weiterbildungsordnung • Röntgenverordnung • Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses

Leitlinien der BÄK u. a. • Infektionsschutz-Gesetz • vertragliche Normen

• Medizinprodukte-Gesetz • Richtlinien der KBV

• Medizinprodukte-Betriebs- 
verordnung u. a. • Richtlinien der KVen u. a.

Vertragsarzt

49 | 5050

Die Qualitätssicherung in der ambulanten Ver-
sorgung ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl 
verschiedener Zuständigkeiten und Akteure. 
Einen Überblick über diese Komplexität gibt 
folgende Übersicht:

Formale Grundlagen der Qualitätssicherung

Bei den Akteuren ist zu unterscheiden zwischen 

dem Gesetzgeber und anderen staatlichen •	
Normgebern (zum Beispiel Eichordnung, 
Röntgenverordnung), 

8.1 Zuständigkeiten und Organisation 

dr
ea

m
st

im
e 

– 
Ja

m
es

 S
te

id
l 



06

06

06
8
Formale Grundla-
gen der Qualitäts-
sicherung
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) er-
setzt nach den Regelungen des §§ 91 ff. SGB V 
ab dem 1. Januar 2004 die bisherigen Normset-
zungsgremien der gemeinsamen Selbstverwal-
tung. Der G-BA ist das entscheidende, wichtigste 
Gremium für die Ausgestaltung der ambulanten 
und stationären medizinischen Versorgung der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Er besteht 
aus neun Vertretern der Leistungserbringer, neun 
Vertretern der Kassenseite sowie drei unpartei-
ischen Mitgliedern. Zur Stärkung der Kompe-
tenz der Patienten stellt der G-BA Informationen 
zu Krankheiten, die gravierende soziale und 
volkswirtschaftliche Folgen verursachen und 
somit eine hohe Versorgungsrelevanz haben, 
zur Verfügung. 

8.2 Der Gemeinsame Bundesausschuss 

der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärz-•	
ten und Krankenkassen und dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss und 
der ärztlichen Selbstverwaltung (Ärztekammer •	
und KV). 

Der Vertragsarzt muss in seiner Tätigkeit die 
Richtlinien und Vorgaben aller drei Akteure 
beachten. Dabei hat er es nicht nur mit dem 
Ansprechpartner KV, sondern auch der Ärzte-
kammer und staatlichen Einrichtungen zu tun.  
Dies bedeutet umgekehrt, dass die KV nicht 
sämtliche den Vertragsarzt betreffenden Qua-
litätsnormen vorgibt beziehungsweise deren 
Einhaltung überwacht, sondern nur die spezi-

fisch vertraglichen Normen, die die gemeinsame 
Selbstverwaltung oder die ärztliche Selbstverwal-
tung vorgeben. Hierfür sind drei Rechtsquellen 
maßgebend. Zwischen den Normen besteht 
ein Über- beziehungsweise Unterordnungs-
verhältnis: 

das Vertragsarztrecht (SGB V sowie abgeleitete •	
Normen, z. B. Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses) 
staatliche Normen (zum Beispiel Röntgen-•	
verordnung, Gerätesicherheitsverordnung, 
Infektionsschutzgesetz) 
das Berufsrecht (zum Beispiel Berufsordnung, •	
Weiterbildungsordnung)

Diese Informationen sind in einer allgemein 
verständlichen und für medizinische Laien nach-
vollziehbaren Form aufzuarbeiten. Darüber hin-
aus hat der Gesetzgeber besondere Regelungen 
für die Beteiligung von Patienten sowie den Be-
auftragten der Bundesregierung für die Belange 
der Patientinnen und Patienten geschaffen. Diese 
Regelungen finden sich in § 140f SGB V. Absatz 
2 regelt, dass den Interessenvertretungen der Pa-
tienten und den sie beratenden Organisationen 
im G-BA ein Mitspracherecht eingeräumt wird. 
Zur Wahrnehmung dieser Rechte benennen 
die Organisationen sachkundige Personen, die 
die notwendige Kompetenz mitbringen. Diese 
sachkundigen Personen sollen in den Gremien 
mit höchstens der Zahl vertreten sein, mit der 
auch die Spitzenverbände der Krankenkassen 
in diesen Gremien vertreten sind. Diese für die 
Bundesebene geltende Regelung findet sich für 
die auf der Landesebene tätigen Gremien in 
Absatz 3. Betroffen sind hier insbesondere die 
Landesausschüsse sowie die Zulassungsaus-
schüsse und Berufungsausschüsse. Insgesamt 
sollen diese Regelungen die Patientensouve-
ränität stärken. Die Versicherten sollen künftig 
stärker in die Entscheidungsprozesse der gesetz-
lichen Krankenversicherung, die die Versorgung 
betreffen, eingebunden sein. Sie müssen von den 
Betroffenen zu Beteiligten werden.
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Gesetzliche Grundlage für die Qualitätssiche-
rung in der GKV bildet das Sozialgesetzbuch 
(SGB V). Daneben hat der Vertragsarzt noch 
weitere Gesetze beziehungsweise Verordnungen 
zu beachten, die insbesondere Strukturquali-
tätsfragen regeln. 

Wichtige Qualitätssicherungsparagraphen 
im SGB V: 

§ 70: Qualität, Humanität und Wirtschaft-
lichkeit 

Dieser Paragraph gibt als Generalklausel für die 
vertragsärztliche Versorgung neben Wirtschaft-
lichkeit und Humanität auch die Verpflichtung 
für eine qualitativ gesicherte Versorgung vor. 

§ 115b: Ambulantes Operieren im Kran-
kenhaus 

Nach dieser Vorschrift sind die Spitzenverbän-
de der Krankenkassen, die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft und die KBV verpflichtet, Maß-
nahmen zur Sicherung der Qualität und der 
Wirtschaftlichkeit für ambulante Operationen 
festzulegen. In einem dreiseitigen Vertrag sind 
die Bedingungen für gemeinsame Qualitätsüber-
prüfungen beim ambulanten Operieren sowohl 
im Krankenhaus als auch in der vertragsärztli-
chen Versorgung definiert. Insbesondere sieht § 
115b vor, dass die Beteiligten vereinbaren: 

1. einen Katalog ambulant durchführbarer 
Operationen und sonstiger stationsersetzender 
Eingriffe, 

2. einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser 
und Vertragsärzte und 

3. Maßnahmen zur Sicherung der Qualität und 
der Wirtschaftlichkeit. 

§ 135: Bewertung von Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden 

Dieser Paragraph ist für die Qualitätssicherung 
die zentrale Bestimmung im SGB V. Nach Abs. 1 
dürfen neue Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden in der vertragsärztlichen Versorgung 
nur abgerechnet werden, wenn der Gemeinsame 
Bundesausschuss hierzu Richtlinien erlassen 
hat. Diese Richtlinien müssen Empfehlungen 
enthalten: 

zur Anerkennung des diagnostischen und the-•	
rapeutischen Nutzens der neuen Methode, 
zur notwendigen Qualifikation der Ärzte, •	
zu den apparativen Anforderungen und •	
zu den erforderlichen Aufzeichnungen über •	
die ärztliche Behandlung. 

Sollte die Überprüfung der oben genannten Krite-
rien ergeben, dass sie nicht eingehalten werden, 
können die Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden nicht mehr als vertragsärztliche Leis-
tungen zu Lasten der Krankenkasse abgerechnet 
werden. Nach Abs. 2 sind die Vertragspartner der 
Bundesmantelverträge verpflichtet, für ärztliche 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die 
ihrer Eigenart nach 

besondere Kenntnisse und Erfahrungen des •	
Arztes, 
besondere Praxisausstattung und •	
weitere Anforderungen an die Strukturqua-•	
lität 

voraussetzen, einheitliche Qualifikationserfor-
dernisse für Vertragsärzte zu vereinbaren. 

§ 135a: Verpflichtung zur Qualitätssiche-
rung 

Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität der von ihnen 
erbrachten Leistungen verpflichtet. Die Leistun-
gen müssen dem jeweiligen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in der 
fachlich gebotenen Qualität erbracht werden. 

Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, 
zugelassene Krankenhäuser sowie Erbringer 
von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitations-
maßnahmen und Einrichtungen, mit denen ein 
Versorgungsvertrag nach § 111a besteht, sind 
nach Maßgabe der §§ 136a, 136b, 137 und 
137d verpflichtet, sich an einrichtungsüber-
greifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung 
zu beteiligen, die insbesondere zum Ziel ha-
ben, die Ergebnisqualität zu verbessern und 
einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement 
einzuführen und weiterzuentwickeln. Diese 
Regelungen sind eingeführt worden, da von 
den positiven Wirkungen des Qualitätsmanage-
ments alle Leistungsbereiche profitieren sollen. 
Deshalb werden die Leistungserbringer erstmals 
auch verpflichtet, systematisch und umfassend 
die Qualität ihrer Arbeit zu hinterfragen und 
Anstrengungen zu unternehmen, die Qualität 
ihrer Leistungen zu verbessern. 

§ 136: Förderung der Qualität durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind ver-
pflichtet, Qualitätssicherungsmaßnahmen 
zu fördern, und durch Qualitätsprüfung das 
Ergebnis ihrer Bemühungen zu bewerten. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen prüfen die Qua-
lität der in der vertragsärztlichen Versorgung er-
brachten Leistungen einschließlich der belegärzt-
lichen Leistungen im Einzelfall durch Stichproben.  

8.3 Normen der Qualitätssicherung 
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Dazu entwickelt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in Richtlinien nach § 92 SGB V Kriterien 
zur Qualitätsbeurteilung sowie Auswahl, Um-
fang und Verfahren der Stichprobenprüfung. 

Die Resultate sind zu dokumentieren und in 
allgemein verständlicher Form jährlich zu ver-
öffentlichen. 

Qualitätsberichte über Aktivitäten im Bereich der 
Qualitätssicherung sind in vielen Kassenärztli-
chen Vereinigungen bereits heute Standard. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung bemüht sich 
um eine Vereinheitlichung dieser Berichte, um 
daraus Qualitätsziele ableiten zu können. Diese 
Qualitätsberichte dienen dazu, die einzelnen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen transparenter 
zu machen. Insbesondere für Versicherte soll 
dadurch die Tätigkeit der Kassenärztlichen Ver-
einigungen in diesem Bereich deutlich gemacht 
werden. 

§ 136a: Qualitätssicherung in der vertrags-
ärztlichen Versorgung 

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für 
die vertragsärztliche Versorgung durch Richtli-
nien nach § 92 SGB V 

Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § •	
135a Abs. 2, 
die grundsätzlichen Anforderungen an ein •	
einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 
und 
Kriterien für die indikationsbezogene Not-•	
wendigkeit und Qualität der durchgeführten 
diagnostischen und therapeutischen Leistun-
gen, insbesondere aufwendiger medizintech-
nischer Leistungen. 

Vor der Entscheidung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses über die Richtlinien ist der Bun-
desärztekammer und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

§ 137b: Förderung der Qualitätssicherung in 
der Medizin 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat 

den Stand der Qualitätssicherung im Gesund-•	
heitswesen festzustellen, 
den Weiterentwicklungsbedarf zu benen-•	
nen, 
eingeführte Qualitätssicherungsmaßnahmen •	
auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten, 
Empfehlungen für eine an einheitlichen •	
Grundsätzen orientierten Qualitätssicherung 
einschließlich ihrer Umsetzung zu erarbeiten 
und 
regelmäßige Berichte zum Stand der Quali-•	
tätssicherung zu erstellen. 
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§ 137f: Strukturierte Behandlungsprogramme 
bei chronischen Krankheiten 

Der Gemeinsame Bundesausschuss empfiehlt 
dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung, für welche chronischen 
Krankheiten strukturierte Behandlungsprogram-
me entwickelt werden sollen, um den Behand-
lungsablauf und die Qualität der medizinischen 
Versorgung zu verbessern. Folgende Kriterien 
sind bei der Auswahl der Krankheiten zu be-
rücksichtigen: 

1. Zahl der von der Krankheit betroffenen Ver-
sicherten, 

2. Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität 
der Versorgung, 

3. Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien 
(vgl. B 3.1), 

4. sektorübergreifender Behandlungsbedarf, 

5. Beeinflussbarkeit des Krankheitsverlaufs durch 
Eigeninitiative des Versicherten und 

6. hoher finanzieller Aufwand der Behand-
lung. 

§ 139a: Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat ein fach-
lich unabhängiges, rechtsfähiges, wissenschaft-
liches Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen gegründet. 

Es ist zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung 
für die Qualität und Wirtschaftlichkeit der im 
Rahmen der GKV erbrachten Leistungen, insbe-
sondere aber auf folgenden Gebieten tätig: 

Recherche, Darstellung und Bewertung des •	
aktuellen medizinischen Wissensstandes zu 
diagnostischen und therapeutischen Verfahren 
bei ausgewählten Krankheiten 
Erstellung von wissenschaftlichen Ausarbei-•	
tungen, Gutachten und Stellungnahmen zu 
Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
im Rahmen der GKV erbrachten Leistungen 
unter Berücksichtigung alters-, geschlechts- 
und lebenslagenspezifischer Besonderheiten 
Bewertung evidenzbasierter Leitlinien •	
Abgabe von Empfehlungen zu Disease-Ma-•	
nagement-Programmen 
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln •	
Bürgerinformation zur Qualität und Effizienz •	
in der Gesundheitsversorgung 

Ziel dieser Regelung ist es, den Prozess der 
Fortentwicklung der medizinischen und pflege-

rischen Leistungen zu sichern und die kontinu-
ierliche Einbeziehung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in eine qualitativ gesicherte Leis-
tungserbringung zu gewährleisten. Die Aufgabe 
der unabhängigen wissenschaftlichen Bewertung 
des medizinischen Nutzens, der Qualität und 
der Wirtschaftlichkeit der Leistung obliegt häufig 
dem Institut. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 
der wichtigsten Normen der Qualitätssicherung 
und die Zuständigkeit zur Regelung wieder:
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§ 25 Gesundheitsuntersuchungen
• Früherkennungsleistungen, Festlegung unter Qualitätsgesichtspunkten von  

Mindestfrequenzen, bedarfsgerechter Festlegung von Planungsräumen  
(Qualifikation und räumliche Zuordnung)

Partner der Bundesmantelverträge

§ 115b Ambulantes Operieren 
• Definition von Qualitätsanforderungen, Vereinbarung von Abschlägen bei 

mangelnder Qualität
Dreiseitige Verträge KBV/DKG/
Spitzenverbände KK

§ 135 Abs. 2 Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
• Definition von Strukturanforderungen 
• Definition von sog. Kernleistungen

Partner der Bundesmantelverträge

§ 135a Verpflichtung zur Qualitätssicherung 
• Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung 
• Beteiligung an Maßnahmen der externen Qualitätssicherung

G-BA

§ 136 Förderung der Qualität durch die Kassenärztliche Vereinigung 
• Stichprobenprüfung 
• Qualitätsberichte

G-BA, KVen

§ 136a Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung 
• Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit von aufwendigen  

Leistungen 
• Definition von grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes  

Qualitätsmanagement

G-BA

§ 137b Förderung der Qualitätssicherung in der Medizin 
• Beobachtung und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung 
• Regelmäßige Berichte

G-BA

§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 
• DMP 
• Anforderungen an die Ausgestaltung von DMP, einschließlich Qualitätssicherung

G-BA

§ 139a Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
• HTA 
• Bewertung evidenzbasierter Leitlinien 
• Empfehlung zu DMP 
• Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln 
• Bürgerinformationen

Eigene Einrichtung
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Ansprechpartner in der Geschäftsstelle Qualitätssicherung

Frau Schmitt� Tel. 22 802 -523
Abteilungsleiterin

Frau Blauert� Tel. 22 802 -451
Konstanzprüfung

Frau Flindt� Tel. 22 802 -569

DMP Asthma/COPD, Qualitätszirkel / Arbeits-
kreise

Frau Gehrke-Vehrs � Tel. 22 802 -384

DMP Asthma/COPD, Koloskopie, Photodyna-
mische Therapie, Sonographie

Frau Gaumnitz (Mo. – Do.)� Tel. 22 802 -889

DMP KHK, Funktionsstörung der Hand, Geneh-
migung lt. EBM ohne Vereinbarung für: Haus-
ärzte (z.B. Früherkennung, Empfängnisregelung, 
Dermahistologie) und Kinder- und Jugendme-
dizin (Empfängnisregelung, Kinderhämatolo-
gie, Neuropädiatrie usw.), Gutachterbefreiung, 
Labor, Qualitätskontrolle Sonographie + Säug-
lingshüfte, Umweltmedizin

Frau Gottschlich � Tel. 22 802 -406

DMP KHK, Gutachterbefreiung, Koloskopie, 
Psychotherapie, Qualitätsbericht, Qualitäts- 
kontrolle Röntgen, Sonographie, Sozialpsychi-
atrie, Soziotherapie 

Frau Hanau � Tel. 22 802 -573

Akupunktur, Genehmigung lt. EBM ohne Ver-
einbarung für: Hausärzte (z.B. Früherkennung, 
Empfängnisregelung, Dermahistologie) und Kin-
der- und Jugendmedizin (Empfängnisregelung, 
Kinderhämatologie, Neuropädiatrie usw.), HIV, 
Otoakustische Emissionen, Qualitätskontrol-
le Röntgen, Rezertifizierung Mammographie, 
Rheumatologie

Frau Meyer � Tel. 22 802 -552

Apherese, Konstanzprüfung, Qualitätszirkel / 
Arbeitskreise

Frau Mindermann � Tel. 22 802 -601

Autogenes Training, DMP Brustkrebs, Haus-
arztzentrierte Versorgung, Hypnose, Labor, 
Neugeborenen-Screening, Psychosomatik, 
Schlafapnoe, Substitution

Frau Pudler � Tel. 22 802 -631

CT, Dialyse (Genehmigung, Versorgungsaufträge, 
Qualitätskontrolle), DMP Brustkrebs, ESWL, Inva-
sive Kardiologie, Knochendichtemessung, Mam-
mographie (Genehmigung, Qualitätskontrolle, 
Rezertifizierung, Screening) MRT, Röntgen 

Herr Siebolds � Tel. 22 802 -478

Dialyse (Genehmigung, Versorgungsaufträge, 
Qualitätskontrolle), Qualitätskontrolle Sono-
graphie, Schmerztherapie, Zytologie

Frau Schwarzloh� Tel. 22 802 -741

Autogenes Training, DMP Diabetes Typ II, 
Hypnose, Psychosomatik, Schlafapnoe, STAR-
Beauftragte, Substitution 

Frau Wehner (Mo. – Di.) � Tel. 22 802 -602

Ambulantes Operieren, Arthroskopie, Chirothe-
rapie, Herzschrittmacher, Langzeit-EKG, Phys.-
med. Leistungen, Verordnung der medizinischen 
Rehabilitation

Frau Zieminski � Tel. 22 802 -781

Akupunktur, Ambulantes Operieren, Langzeit-
EKG, Onkologie, Verordnung der medizinischen 
Rehabilitation
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Internetseiten zum Thema Qualität

www.kvhh.de					   
Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hamburg

www.aerztekammer.hamburg.de		
Homepage der Ärztekammer Hamburg

www.kbv.de 				  
Homepage der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung

www.kbv.de/qm					  
Informationsseiten der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung zum Thema Qualitätsmanagement 
in der vertragsärztlichen Versorgung / Qualitäts-
managementsystem QEP.

www.kbv.de/9930.html				  
Informationsseite über die wichtigsten Fragen 
zur Fortbildungsverpflichtung.

www.kbv.de/publikationen/rechtsquellen.htm	
Hier sind aktuelle Versionen aller geltenden 
Richtlinien einzusehen.

www.daris.kbv.de			 
Dokumentations-, Archivierungs-, Recherche- 
und Informationssystem. Hier werden sämtli-
che Veröffentlichungen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen 
Vereinigungen zur Verfügung gestellt.

www.g-ba.de					   
Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses, Informationen zu Besetzungen, Aufgaben, 
Beschlüsse, Richtlinien usw.

www.iqwig.de				  
Homepage des Instituts für Qualität und Wirt-
schaft im Gesundheitswesen. Hier werden Pub-
likationen zur Bewertung von evidenzbasierten 
Leitlinien, Nutzenbewertung von Arzneimit-
teln, Empfehlungen zu Disease-Management-
Programmen und auch Patienteninformationen 
bereitgestellt.

www.aqua-institut.de			 
Homepage von AQUA, Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung im Gesund-
heitswesen GmbH. 

www.aezq.de				  
Homepage des Ärztlichen Zentrums für Qualität 
in der Medizin (ÄZQ). Gemeinsame Einrichtung 
der Bundesärztekammer und der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung zur Unterstützung 
der beiden Institutionen bei ihren Aufgaben im 
Bereich der Qualitätssicherung der ärztlichen 
Berufsausübung.

www.leitlinien.de				  
Leitlinien-, Informations- und Recherche-Dienst 
des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der 
Medizin. Im Angebot sind sämtliche Links zu 
Leitlinien oder Leitlinienanbietern. Gesucht wer-
den kann nach Leitlinienanbietern oder nach 
Leitlinienthemen.
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